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rung werden vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblat-
tes an im Rathaus der Gemeinde Bunde in 26831 
Bunde, Kirchring 2, Zimmer 14, während der Dienst-
stunden zu jedermanns Einsicht bereitgehalten; über 
den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bunde, 
Kirchring 2, 26831 Bunde, unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4  Baugesetzbuch über die Entschädigung 
von durch Festsetzungen eines Bebauungsplans oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögens-
nachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internet-Seite 
der Gemeinde Bunde „www.gemeinde-bunde.de“ 
veröffentlicht. 
 
Bunde, den 24.11.2014   
                              

Gemeinde Bunde 
Der Bürgermeister 

Gerald Sap 
__________________________________________ 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Bunde 

 
Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 

02.30 „Sportzentrum Mölenland“, Ortschaft Bunde 
 
Der Rat der Gemeinde Bunde hat am 13.11.2014 die 
Satzung zur 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
02.30 „Sportzentrum Mölenland“, Ortschaft Bunde,  
gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch und auch die Be-
gründung beschlossen. Die Satzung wurde nach § 13 
Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
Baugesetzbuch aufgestellt.  
 
Der Geltungsbereich ist im nachstehenden Kartenaus-
schnitt dargestellt. 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch).   
 
Die Satzung und die Begründung werden vom Tage 
der Ausgabe dieses Amtsblattes an im Rathaus der 
Gemeinde Bunde in 26831 Bunde, Kirchring 2, Zimmer 
14, während der Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bunde, 
Kirchring 2, 26831 Bunde, unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4  Baugesetzbuch über die Entschädigung 
von durch Festsetzungen eines Bebauungsplans oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögens-
nachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
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Die Bekanntmachung ist auch auf der Internet-Seite 
der Gemeinde Bunde „www.gemeinde-bunde.de“ 
veröffentlicht. 
 
Bunde, den 24.11.2014 
                           

Gemeinde Bunde 
Der Bürgermeister 

Gerald Sap 
__________________________________________ 

 
Bauleitplanung der Gemeinde Bunde 

 
Satzung zur 3. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 02.16 „Mühlenstraße“, Ort-
schaften Bunde und Bunderhee 

 
Der Rat der Gemeinde Bunde hat am 13.11.2014 die 
Satzung zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 
02.16 „Mühlenstraße“, Ortschaften Bunde u. Bun-
derhee,  gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch und auch 
die Begründung beschlossen. Die Satzung wurde nach 
§ 13 Baugesetzbuch im vereinfachten Verfahren ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
Baugesetzbuch aufgestellt.  
 
Der Geltungsbereich ist im nachstehenden Kartenaus-
schnitt dargestellt. 
 

 
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft 
(§ 10 Abs. 3 Baugesetzbuch).   
 

Die Satzung und die Begründung werden vom Tage 
der Ausgabe dieses Amtsblattes an im Rathaus der 
Gemeinde Bunde in 26831 Bunde, Kirchring 2, Zimmer 
14, während der Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht bereitgehalten; über den Inhalt wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 Baugesetzbuch beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 
Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans sowie nach § 214 Abs. 
3 Satz 2 Baugesetzbuch beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs unbeachtlich werden, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bunde, 
Kirchring 2, 26831 Bunde, unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4  Baugesetzbuch über die Entschädigung 
von durch Festsetzungen eines Bebauungsplans oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögens-
nachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hin-
gewiesen. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internet-Seite 
der Gemeinde Bunde „www.gemeinde-bunde.de“ 
veröffentlicht. 
 
Bunde, den 24.11.2014 
 

Gemeinde Bunde 
Der Bürgermeister 

Gerald Sap 
__________________________________________ 

 
Satzung über die Benutzung von öffentlichen Frei-

zeit- und Grünanlagen in der Gemeinde Bunde 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58, Abs. 1 Nr. 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalverfassungsgesetztes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17.12. 2010 (Nds. GVBl. 
S. 576), mehrfach geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 16.12.2013 (Nds. GVBl. S. 307) hat der Rat in 
seiner Sitzung am 13.11.2014 folgende Satzung be-
schlossen:  
 

§ 1 
Öffentliche Einrichtungen 

 
Die Gemeinde Bunde betreibt die naturnahe Erho-
lungslandschaft, die Grünanlage am Radweg nach 
Neuschanz und die Grünanlage (Regenrückhaltebe-
cken) am Berumer Ring in der Ortschaft Bunde, die 
Freizeitanlage in der Ortschaft Dollart sowie die Frei-
zeitanlage in der Ortschaft Bunderhee als öffentliche 
Einrichtungen. Die Satzung regelt den Umfang der 
Benutzung dieser Freizeit- und Grünanlagen. 
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